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Leitfaden für Fremdfirmen 
 
 

Vor Antritt der Arbeiten ist dieses Dokument zu lesen und der Erhalt dieser Informa-

tion schriftlich zu bestätigen. 

 

Hinweis 

Sie sind für Ihren Kunden, Dyckerhoff Beton GmbH & Co.KG, auf dessen Werksge-

länden tätig. 

Im Interesse eines reibungslosen, zweckorientierten Einsatzes bitten wir Sie deshalb, 

einige Grundregeln zu beachten. 

 

Unsere Notrufnummer ist  112. 

 

Diese Nummer ist im Brandfall, bei größeren Unfällen o.ä. anzurufen. 

 

Umweltschutz: Es sind nur solche Materialien zu ver- oder bearbeiten, die keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen.  
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ARBEITSSICHERHEIT 
 
Unterweisungen 
 
Aus Unfallanalysen ist bekannt, dass die Verletzungsgefahr bei Mitarbeitern von 

Fremdfirmen besonders groß ist.  

 

Aus diesem Grunde halten wir vor Arbeitsaufnahme eine gesonderte Unterwei-

sung der Arbeitnehmer Ihrerseits für erforderlich.  

 

Meldung eines Unfalls: Wer meldet? (Name) 

Was ist passiert? (Ereignis) 

Wo ist es passiert? (Ort, Gebäude Etage) 

 

Im Falle von Arbeitnehmer- und Arbeitsmittelüberlassung wird eine Erstunterweisung 

durch eine zuständige Führungskraft unseres Hauses vorgenommen.  

 

Es besteht Alkoholverbot. 
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Sicherheitskennzeichnung und Sicherheitshinweise 
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Schutzkleidung 

Das Tragen von Arbeitsschutzkleidung: 

Signalkleidung (hier besteht eine grundsätzliche Tragepflicht) 

Schutzhelm  

Sicherheitsschuhe SIII 

Schutzbrille 

Handschuhe 

Gehörschutz 

in gefährdeten Bereichen, ist aus Gründen der Arbeitssicherheit zwingend erforder-

lich.  

 

Absicherung der Baustelle 

Für die Absicherung von Baustellen sind alle Schutzvorkehrungen und Sicherheits-

maßnahmen nach den Bestimmungen der Bauaufsichtsbehörde, der BG und des 

VDE zu treffen und einzuhalten. 

 

Erlaubnispflichtige Tätigkeiten 

Bei Schweiß-, Löt- und Brennschneidarbeiten sowie Arbeiten mit Trennscheiben, 

Schleifscheiben, Funkenbildenden Geräten und offener Flamme sind alle erforderli-

chen Vorschriftsmaßnahmen von der auszuführenden Firma zu treffen (z.B. Feuerlö-

scher, Aufsicht durch zweite Person etc.) 

 

Offenes Feuer sowie Verbrennen von Abfällen und anderen brennbaren Stoffen ist 

untersagt. 

 

Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen: 

Die Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes (Arb-

SchG) vom 7. August 1996 sind vorzuhalten und werden bei Bedarf vom Ansprech-

partner eingesehen. 
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Qualifikation des eingesetzten Personals: 

Unterweisungsnachweise nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vom 7. 

August 1996, § 14 GefStoffV und § 4 BGV A1, Ersthelferbescheinigungen, Kranfüh-

rerbeauftragungen, Maschinenführerbeauftragungen etc. sind vorzuhalten und wer-

den bei Bedarf vom Ansprechpartner eingesehen. 

 

Umweltschutz: 

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die geltenden gesetzlichen An-

forderungen strikt zu beachten. Bei unbeabsichtigter Freisetzung von wassergefähr-

denden Stoffen ist unverzüglich der Ansprechpartner zu informieren und es sind So-

fortmaßnahmen einzuleiten, um einen Eintritt der ausgetretenen Stoffe in das Kanal-

system und den Boden zu verhindern. 

 

Entsorgung: 

Der Auftragnehmer ist für die Entsorgung der bei der Durchführung seiner Arbeiten 

anfallenden Abfälle, Z. B. Holz, Kabel, Verpackungsmaterial selbst zuständig und 

verantwortlich. Mulden und Behälter des Auftraggebers stehen hierfür nicht zur Ver-

fügung. Abfälle sind in geeigneten Behältern so zwischenzulagern, dass von ihnen 

keine Gefahr oder Belästigung ausgehen kann. Die Einleitung von Abwasser in die 

Kanalisation oder in offene Gewässer sowie das Versickernlassen ist nicht gestattet. 

Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ansprechpartners. 

 

Gefahrstoffe 

Bei Umgang oder Kontakt mit unseren Produkten (z.B. zementgebundene Baustoffe, 

Anhydritestriche usw.) ist folgendes zu beachten: 

 

Augen: Augenkontakt mit den Zubereitungen kann ernste Augenschäden verursa-

chen. 

Haut: Die Zubereitungen können durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung 

haben. Längerer Hautkontakt  mit den Zubereitungen kann Hautreizungen, Der-

matitis oder ernste Hautschäden hervorrufen. 
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Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Berührung mit der Haut und den 

Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und 

bei Arbeitsende Hände waschen Anhaftungen der Zubereitungen zu entfernen. 

 

Vor der Verwendung sind die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt für zement- und cal-

ciumsulfatgebundene Baustoffe zu beachten. 

 

Arbeitsmittel 

Es dürfen nur geprüfte Arbeitsmittel verwendet werden. 

 

MÖGLICHE KONSEQUENZEN 

Wir erwarten, dass sämtliche Arbeiten nach den bestehenden und zu beachtenden 

berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV), die allgemein anerkannten sicher-

heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln, VDE-Vorschriften, Umwelt-

schutzvorschriften sowie Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 

 

Bei groben Verstößen sehen wir uns gezwungen den Technischen Aufsichtsbeamten 

der zuständigen Berufsgenossenschaft zu informieren und die Arbeit sofort einzustel-

len sowie Ihnen alle hierdurch entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. 

 

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


